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Otto A. Altenburger: Rechnungslegungsreform und Ertragsteuerrecht - eine Würdigung aus betriebswirtschaft-
licher Sicht

Den Hauptinhalt dieses Beitrags bilden einerseits eine systematische Auflistung der wichtigsten UGB-Anderungen
RAG 2014 und andererseits eine betriebswirtschaftliche Beurteilung grundlegender steuerrechtlich relevanter Ande
Sie belreffen das - zumindest teilweise - mit dem RAG 2014 verfolgte Ziel ,,Einheitsbilanz".

durch das
rungen.

204

210Klaus Hirschler: Einheitsbilanz: lmplikationen für das Steuerrecht

Mit dem RAG 2014 bekam die Diskussion über die Einheitsbilanz neuen Schwung. Der Beitrag analysiert, welche lmplikationen
die Einführung einer Einheitsbilanz auf das Steuerrecht hat.

Leonhardt Lindbauer: Die Einheitsbilanz aus unternehmensrechtlicher Sicht

Das RAG 2014 hat sich ua zumZiel gesetzt, eine stärkere Vereinheitlichung der unternehmensrechtlichen Regelungen mit den
steuenechtlichen Gewinnermittlungsvorschriften zu erreichen und gleichzeitig das Bilanzrecht des UGB insgesamt zu moderni-
sieren und somit an internationale Gepflogenheiten anzupassen. Der vorliegende Arlikel soll aus unternehmensrechtlicher Sicht
aufzeigen, in welchen Bereichen eine Vereinheitlichung erreicht werden konnte, und gleichzeitig einen Beitrag für die Diskussion
liefern, ob eine gänzliche Vereinheitlichung möglich scheint bzw überhaupt ein erstrebenswertes Ziel darstellt.

AKTUETTES

Dietmar Dokalik/Sonja Bydlinski: Ausblick auf zukünftige Regelungsvorhaben im Bereich der Rechnungslegung und
Abschlussprüfung

Dieser Beitrag gibl einen Überblick über die derzeit laufenden Arbeiten in den zusländigen Abteilungen des Bundesministeriums
für Justiz im Bereich der Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Dabei wird insbesondere auf die Umsetzung der unionsrecht-
lichen Vorgaben im Bereich der Abschlussprüfung und bei der nichtfinanziellen Lageberichterstattung Bezug genommen,

Christoph Schlager: Steuerreform 2O15/2O16: Steuerliche Anderungen für Unternehmen

Das Steuerreformgesetz 2015/16 enthält eine Fülle von Anderungen, die für Unternehmen relevant sind; dies nicht nur im
Bereich der typischen ,,Unternehmensbesteuerung", sondern zB auch im Bereich lohnsteuerlicher Begünstigungen, der
Grunden¡¡erbsteuer und iZm der Lockerung des Bankgeheimnisses. Der Beitrag gibt einen Uberblick über diese Anderungen
auf dem letzten Stand.

215

221
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Gerald Müller: Zweifelsfragen bei der Anwendung der Ubergangsvorschriften zum RÄG ZOt¿

Der Beitrag behandelt ausgewählte Zweifeslfragen, die sich im Zusammenhang mit den Übergangsvorschriften zum RAG 2014
stellen. Zusätzlich werden Vorschläge für eine sachgerechte Lösung von Problemen bei der Anwendung der Ubergangsvorschrif-
ten erarbeitet.

Jürgen Reinold/Karl Stückler: Konzernrechnungslegungspflicht und RÄG 201 4

Die Umsetzung der Bilanzrichtlinie 2O'13134/EU durch das Rechnungslegungsänderungsgesetz 2014 brachte zahlreiche
Anderungen im UGB mit sich. Dieser Beitrag behandelt die Auswirkungen des RAG 2O14 auf die Verpflichtung zur Konzern-
rechnungslegung, wobei Hauptaugenmerk auf die Konsolidierungspflicht von Zweckgesellschaften gelegt wurde. Zudem
werden die Anderungen der 55 245, 245a, 246 und 249 dargestellt und diskutiert.

Annette Köll/Bettina Szaurer: Neuerungen im Bereich der Offenlegung und Zwangsstrafen aufgrund des RAG 2014

Die Autorinnen geben einen Uberblick über die wichtigsten Anderungen im Bereich der Offenlegung und Zwangsstrafen auf-
grund des RAG 201 4.

Eva Eberhartin ger,/ Matthias Petutsch nig : Latente Steuern,,N EU"

Mit dem am 20. 7.201 5 in Kraft getretenen und für Geschäftsjahre, die nach dem 31 . 12. 2015 beginnen, erstmals anwendba-
ren RAG 2014 erfolgt eine umfassende konzeptionelle Änderung der Ermittlung von latenten Steuein im österreichischen Bilanz-
recht. Der Beìtrag stellt die wesentlichen sich aus der konzeptionellen Umstellung der Ermittlung der latenten Steuren vom GuV-
orientierten Timing Concept zum international üblichen bilanzorientierten Temporary Concept ergebenden Anderungen dar. Dabei
werden die Ermittlung, der Bilanzausweis und die erforderlichen Anhangangaben besprochen sowie die gesetzlich ge!regelten
Ausnahmetatbestände diskutierl und analysierl. Abschließend fasst der Beitrag die wesentlichen Sachverhalte, die zur Bildung
von latenten Steuern führen, übersichtlich in einer Tabelle zusammen.

Thomas Häusle: Latente Steuern bei Unternehmenszusammenschlüssen - RAG 2014 und IAS 12

Durch das RAG 2014 kommt es bei den latenten Steuern zu einer tiefgreifenden Veränderung, indem das Konzept von IAS 1 2
auch in UGB implementiert wird. lm Beitrag wird dargelegt, wie die latenten Steuern bei Unternehmenszusammenschlüssen
künftig zu behandeln sein werden.

PatrickVelte: Bewertung von sonstigen langfristigen Rückstellungen nach dem RliG 2014 und AbgÄG 2014

Mit dem RÄG 2014 und AbgÄG 2014 sind zentrale Änderungen durch die Abzinsung von sonstigen langfristigen Rückstellun-
gen im österreichischen Bilanz- und Steuerrecht eingetreten. Der vorliegende Beitrag nimmt eine kritische Würdigung des durch-
schnittlichen Marktzinsmodells und des Festzinsmodells vor.

Jürgen Reinold/Karl Stückler: Auswirkungen des RAG 2014 auf Konsolidierungsmaßnahmen
Das RÄG 2014 bringt eine Vielzahl von Änderungen für den Konzernabschluss mit sich. Neben den Anderungen hinsichtlich der
Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und der Abgrenzung des Konsolidierungskreises gem SS 244-249 UGB wä-
ren insb zu nennen: Abschaffung der Buchwertmethode zugunsten der Neubewerlungsmethode, Anderungen bei der Steuerab-
grenzung im Konzern, Begriffsanpassungen an die Bilanzrichtlinie, Anderungen bei der Fortschreibung des Unterschiedsbetrages
etc. Der Beitrag stellt die wichtigsten Neuerungen dar.
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ÐEditorial .,,.
Von Karl-Heinz Danzl

Beiträge
Ð Gesetze und ihre Geschichte. , , .

Das Kraftfahrgesetz 1967 (KFG)
Diese Arbeit setzt sich zumZieL, sowohl die Geschichte als auch die Entwicklung der kraftfahrrechtlichen

Vorschriften aufzuzeigen,wobei den ,,historischen" und dadurch wohl nicht jedermann bekannten und zu-

gänglichen Rechtsvorschriften größerer Raum gegeben wird. Weiters werden einige der zahlreichen Novel-

len sowohl zum KFG 1967 zls ãuch zur KDV f 967 kurz dargestellt, die wichtige Änderungen gebracht ha-

ben. Der versierte Leser wirdviele Novellen ,,vermissen"! Alle Novellen bzw Änderungen durch andere Nor-
malien und Aufhebungen des VfGH des KFG und der KDV chronologisch darzustellen, würde jedoch den

Umfang dieser Arbeit bei Weitem sprengen.

Von Michael Grubmann

Ð ,,Strafen" aus dem Ausland am Beispiel Kroatien
Herausforderungen in der Praxis
Die ÖAMTc-)uristen werden immer häufiger mit Anfragen zu grenzi.iberschreitenden Fällen konfrontiert.

Während der letzten Monate war eine regelrechte Flut an Schreiben wegen angeblich nicht bezahlter Park-

tickets in Kroatien zu verzeichnen. Die Beratung der betroffenen Autofahrerlnnen gestaltet sich in diesen

konkreten Fällen als überaus schwierig, da die Rechtslage in Kroatien selbst unter erfahrenen kroatischen

Experten umstritten ist.

Von Vercna Pronebner

+ Sind italienische Verkehrsstrafen in Österreich vollstreckbar?. .

Mitunter bestehen die Nachwirkungen eines Italienurlaubs nicht nur aus Erholung, Sonnenbräune und

schönen Erinnerungen, sondern auch aus Verkehrsstrafen. Wenn einige Zeít nach einem Italienaufenthalt

unliebsame Post in Form einer italienischen Verwaltungsstrafe eintrifft, ist dies oft das Startsignal für eine

ausgiebige Recherche nach den rechtlichen Grundlagen und den zur Verfügung stehenden Handlungsmög-

üchkeiten. Dabei kommt man recht schnell zum Ergebnis, dass die europaweite Vollstreckung von Ver-

kehrsstrafen bereits seit ]ahren sowohl in Foren der Autofahrerclubs als auch in der juristischen Fachlite-

ratur diskutiert wird. Welche Rechtswirkungen italienische Verkehrsstrafen in Österreich konkret entfalten,

bleibt aber meist offen. Der Aufsatz beantwortet genau diese Frage.

Von Barbara Hofto und Albin Larcher

Ð Neues aus Brüssel und Luxemburg
Zieht man am Ende des ersten Halbjahres 20L5 Bilanz, wird deutlich, dass das gemeinsame Handeln im

Rahmen der EU nicht nur auf die Liberalisierung gerichtet ist, sondern dass man sich vermehrt auch der

Sicherheit des Verkehrs, dem Umweltschutz und dem Schutz der Interessen der Verkehrsnutzer widmet.

Von Othmar Thann

Bericht
+ KFV-Forschungspreis . .

lnnovative Forschung für mehr Sicherheit ausgezeichnet
Von Christoph Feymann
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284
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Gesetzgebung Lind Verwaltung
Ð Bundesrecht. .

Von Gerhard Pürstl

294
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+ Keine Haftung des Haftpflichtversicherers für die Folgen einer,,Schwarzfahrl" ' ' 297
164: OGH 8.6.2015,2 Ob 59/15P
Mit Anmerlcung ton Wofgang Reisinger

274 [zors] .r



o

Al5BI

INHALT
-

J uC i katu ru bersicht Verwaltu n g
+ StVO 304
1 66: VwGH 27. 3. 201 5, Ra 201 4l02lo1 38
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Nicht jedes Fehlverhalten indiziert mangelnde Bereitschaft zur Verkehrsanpassung
Mit Anmerlcung von Alfted Stöbich
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